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Band 10. Ein Deutschland in Europa 1989 – 2009 
Die „Mutter aller Reformen“ (8. November 2006) 
 
 
Nach jahrelangen Verhandlungen wurde im Sommer 2006 die so genannte Föderalismusreform 
von Bundestag und Bundesrat verabschiedet. In dem Jahresgutachten des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, einem 
Gremium der wissenschaftlichen Politikberatung, werden die Geschichte der Reform und die 
wichtigsten inhaltlichen Schwerpunkte vorgestellt.  
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IV. Föderalismusreform: Ein Anfang ist gemacht 

 

456. Der Sachverständigenrat hat in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass er 

in der Ausgestaltung des Föderalismus in Deutschland ein wesentliches Hindernis für die 

Umsetzung grundlegender Reformen sieht (JG 2004 Ziffern 787 ff.; JG 2005 Ziffern 30 ff.). 

Regelmäßig bedurfte mehr als die Hälfte der in den vergangenen Wahlperioden im Deutschen 

Bundestag behandelten Gesetze der Zustimmung des Bundesrates; wichtige 

wirtschaftspolitische Vorhaben waren praktisch in jedem Fall an eine Zustimmungspflicht des 

Bundesrates gebunden. Vor allem bei unterschiedlichen politischen Kräfteverhältnissen im 

Deutschen Bundestag und im Bundesrat verzögerten sich durch die Mitwirkungsbefugnisse des 

Bundesrates die Entscheidungsprozesse, und gerade in zentralen Fragen kamen Kompromisse 

häufig auf unsachgemäße und derart intransparente Weise zustande, dass die Verantwortung 

für einnahme- und ausgabenrelevante Entscheidungen kaum nachvollziehbar war. Kennzeichen 

des so genannten „kooperativen Föderalismus“ ist darüber hinaus, dass die Autonomie 

insbesondere der Kommunen und der Bundesländer in Bezug auf Entscheidungen auf der 

Einnahmeseite ihrer Haushalte stark eingeschränkt ist. Ohne eine solche Autonomie und die 

klare Zuordnung von Entscheidungskompetenzen kann ein föderatives System seinen 

eigentlichen Vorzug − die Bereitstellung eines eng an den Präferenzen der Bürger orientierten 

Angebots an öffentlichen Leistungen − aber gerade nicht entfalten. Der Rat hat sich deshalb für 

eine Entflechtung der Bund-Länder-Beziehungen durch eine klare Zuordnung von 

Entscheidungskompetenzen ausgesprochen. Darüber hinaus sollten unklare 

Verantwortlichkeiten sowohl auf der Ausgabenseite durch den Abbau von Mischfinanzierungen 

als auch auf der Einnahmeseite der öffentlichen Haushalte durch ein größeres Maß an 

Steuerautonomie der staatlichen Ebenen verringert werden. 
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457. Die Einsicht in die Notwendigkeit einer Föderalismusreform war in der Politik schon länger 

vorhanden. Im Jahr 2003 wurde eine Gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundesrat 

zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung eingesetzt. Obwohl zentrale und 

naturgemäß besonders konfliktträchtige Fragen im Bereich des Fiskalföderalismus gar nicht erst 

zum Untersuchungsauftrag der Kommission zählten, erklärten deren Vorsitzende das Vorhaben 

im Dezember 2004 für gescheitert. Die Ergebnisse der Kommissionsberatungen flossen 

allerdings in die Verhandlungen ein, die im Herbst 2005 zwischen CDU/CSU und SPD über die 

Bildung einer Großen Koalition geführt wurden. Letztlich wurde dem Koalitionsvertrag vom 11. 

November 2005 ein umfangreicher Anhang angefügt, der die zwischen den Koalitionspartnern 

einerseits und zwischen Bund und Ländern andererseits vereinbarten Vorschläge für eine 

Änderung des Grundgesetzes enthielt. In nahezu unveränderter Form gingen diese Vorschläge 

in das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie in das Föderalismusreform-Begleitgesetz 

ein, die beide am 30. Juni 2006 vom Deutschen Bundestag beschlossen wurden; die 

Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 7. Juli 2006. 

 

458. Im Mittelpunkt der nunmehr vereinbarten Föderalismusreform steht eine Entflechtung der 

Entscheidungsprozesse. Insbesondere soll der Anteil der im Bundesrat zustimmungspflichtigen 

Bundesgesetze durch eine Neuformulierung von Artikel 84 Grundgesetz reduziert werden, auf 

welchen bislang das Zustimmungserfordernis in ungefähr der Hälfte der zustimmungspflichtigen 

Gesetze zurückzuführen war (Burkhart und Manow, 2006). 

 

Jedes Bundesgesetz zog gemäß Artikel 84 Absatz 1 Grundgesetz in seiner bisherigen Form die 

Zustimmungspflicht des Bundesrates nach sich, wenn das Gesetz auch Regelungen zu seiner 

Verwaltung und Ausführung − diese Aufgaben obliegen in Deutschland regelmäßig den Ländern 

− enthielt. Durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes erstreckte sich die 

Zustimmungserfordernis in diesen Fällen allerdings eben nicht nur auf administrative Aspekte, 

sondern auch auf den politischen Inhalt der zu beschließenden Regelung. Dies eröffnete den 

Ländern weitgehende Einflussmöglichkeiten. Die Neufassung von Artikel 84 Absatz 1 

Grundgesetz sieht demgegenüber vor, dass ein Bundesgesetz nunmehr zustimmungsfrei bleibt, 

wenn der Bund darin zwar auch die dazugehörigen Verwaltungsverfahren regelt, Abweichungen 

von diesen Verfahren in Form landesgesetzlicher Regelungen aber ausdrücklich zulässt. Der 

Anteil der zustimmungspflichtigen Gesetze soll sich dadurch laut Gesetzesbegründung von 

bisher bis zu 60 vH auf etwa 35 vH bis 40 vH verringern. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten: 

Die Zustimmungspflicht der großen Zahl an Gesetzen zu den Gemeinschaftssteuern (Artikel 105 

Absatz 3 Grundgesetz) blieb durch die Reform unangetastet. Zudem wurde in Artikel 104a 

Absatz 4 Grundgesetz ein neuer Zustimmungstatbestand geschaffen, und zwar dann, wenn − 

etwas vereinfacht gesprochen − die Bundesgesetze mit einer Vergabe von Mitteln an Dritte aus 

den Länderhaushalten verbunden sind. Alles in allem ändern die genannten Vorbehalte 

allerdings nichts daran, dass dieser Teil der Föderalismusreform ausdrücklich zu begrüßen ist.  

 

 

Positiv zu beurteilen ist ebenfalls die Abschaffung der Rahmengesetzgebung nach Artikel 75 

Grundgesetz, in deren Bereich bislang zwei nacheinander geschaltete Gesetz-gebungsverfahren 
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auf der Ebene des Bundes und der Länder erforderlich waren. Die entsprechenden 

Aufgabenbereiche wurden im Rahmen der Reform zwischen Bund und Ländern aufgeteilt.  

Insbesondere wurden die Gesetzgebungskompetenzen für die Besoldung und Versorgung der 

Landesbeamten und Landesrichter vom Bund auf die Länder überführt, in deren Haushalten die 

Personalausgaben eine große Rolle spielen und die in besonderem Maße von künftig stark 

steigenden Versorgungsausgaben betroffen sein werden. An die Stelle der 

Rahmengesetzgebung des Bundes im Hochschulbereich tritt eine auf die Regelung von 

Hochschulzulassung und Hochschulabschlüssen beschränkte konkurrierende Gesetzgebung, 

die mit einem Abweichungsrecht der Länder (Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz) verbunden ist. 

Allerdings kann die Dezentralisierung der Kompetenzen in einzelnen Bereichen auch kritisch 

gesehen werden. Auf dem Feld der Bildungspolitik beispielsweise fällt die Föderalismusreform: 

Ein Anfang ist gemacht 341 Organisation des Schulwesens zwar zurecht in den 

Aufgabenbereich der Länder, doch bedarf es weiterhin gemeinsamer, bundeseinheitlicher 

Leistungsstandards, an denen der in den einzelnen Ländern erzielte Bildungserfolg gemessen 

werden kann (JG 2004 Ziffern 588 ff.). Eine solche Festlegung zentraler Bildungsstandards kann 

im Prinzip durch die Kultusministerkonferenz der Länder erfolgen. Fraglich ist jedoch, ob sich die 

Kultusminister auf gleiche und in allen Ländern verbindliche Standards einigen können. 

 

[ . . . ] 
 
 
 
Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 
Jahresgutachten 2006/07 „Widerstreitende Interessen – ungenutzte Chancen“, 8. November 
2006, http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
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